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Zitat von Bolzbold

Sofern eine Wiederholung im späteren Verlauf notwendig sein sollte, kann es sein, dass
dann wieder die Bezirksregierung über die Verlängerung entscheidet.

Wenn jetzt Schülerinnen von der Prüfung zurücktreten, weil wir ihnen sagen, dass die
Wiederholung nicht  angerechnet wird, dann gilt das auch nächstes Jahr noch. Dann kann die
BR ihnen nichts anderes sagen.
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